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Vereinbarung der Lander zur Vereinfachung und Beschleunigung
der Strafvollstreckung und der Volistreckung anderer
freiheitsentziehender MaBnahmen in Straf- und BuBgeldsachen
vom 8. Juni 1999

AV d. Justizministerium v. 24. 7. 2000 (4300 - Il A. 21)
l.

Die Strafvollstreckungsbehoérden der an dieser Vereinbarung beteiligten Lander sind befugt, Ver-
urteilte unmittelbar, d. h. ohne nach §§ 162, 163 GVG die Amtshilfe einer anderen Vollstreckungs-
behorde in Anspruch zu nehmen, zum Strafantritt in die zustandige Justizvollzugsanstalt eines
anderen Landes zu laden und durch ein Aufnahmeersuchen in diese Anstalt einzuweisen (§ 29
Abs. 1 StVollstrO). In dem Aufnahmeersuchen sind die Umstande, die die ortliche Zustandigkeit
der Anstalt begriinden, konkret zu bezeichnen.

Bei Verurteilten, die sich in der Justizvollzugsanstalt eines anderen Landes in Untersuchungs-
oder Strafhaft befinden, kdnnen die Strafvollstreckungsbehorden diese Anstalt unmittelbar um
die Uberfiihrung des Verurteilten gemaB § 28 StVollstrO ersuchen.
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Die Strafvollstreckungsbehoérden sind ferner befugt, die Polizeidienststellen eines anderen Lan-
des um die Ausfiihrung von Vorfiihrungs- oder Haftbefehlen zum Zwecke der Strafvollstreckung
zu ersuchen.

Die durch die vorstehenden MaBnahmen den Justizvollzugsanstalten und den Polizeidienststel-
len entstehenden Kosten werden nicht erstattet.

Die in Abschnitt | genannten Befugnisse und der in Abschnitt Il geregelte Kostenverzicht gelten
nur, wenn auch das Land der ersuchten Behorde dieser Vereinbarung beigetreten ist.

Die Befugnisse und der Kostenverzicht gelten sinngemag fiir die Vollstreckung von Erzwin-
gungshaft nach § 97 OWiG sowie von gerichtlich erkannter Ordnungs- und Zwangshaft in Straf-
und BuBgeldsachen. Sie gelten nicht fiir die Vollstreckung der mit Freiheitsentziehung verbunde-
nen MaBregeln der Besserung und Sicherung.

V.

Die Landesjustizverwaltungen tauschen ihre Vollstreckungsplane aus und teilen sich Anderun-
gen dieser Plane alsbald nach ihrem Inkrafttreten mit.

Die Landesjustizverwaltungen benachbarter Lander teilen sich die Vollstreckungsplane und ihre
Anderungen gegenseitig in so vielen Stiicken mit, dass alle Strafvollstreckungsbehérden dieser
Lander und die Landesjustizverwaltung selbst mit einem aktuellen Vollstreckungsplan des je-
weils andern Landes ausgestattet werden kdnnen. Den Landesjustizverwaltungen nicht benach-
barter Lander bleibt es vorbehalten, den Austausch der Vollstreckungspline und ihrer Anderun-
gen im vorstehenden Sinne zu vereinbaren. Im Ubrigen stellen sie sich gegenseitig so viele
Mehrfertigungen zur Verfligung, dass die andere Landesjustizverwaltung und die Strafvollste-
ckungsbehorden des anderen Landes, die ihren Sitz in GroBstadten haben, jeweils eine Mehrfer-
tigung des Vollstreckungsplanes erhalten kénnen.

V.

Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 2000 in Kraft. Sie gilt fir ein Jahr. Die Gultigkeitsdauer ver-
langert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn die Vereinbarung nicht drei Monate vor Jahres-
ende schriftlich geklindigt wird. Die Klindigung eines Landes berlihrt die Weitergeltung der Ver-
einbarung zwischen den anderen Landern nicht.

Zu dem im vorstehenden Absatz genannten Zeitpunkt wird die Vereinbarung der Lander zur Ver-
einfachung und Beschleunigung der Strafvollstreckung vom 13. Januar 1965 im Verhaltnis derje-
nigen Lander zueinander, die der vorstehenden Vereinbarung beigetreten sind, aufgehoben. Im
Ubrigen bleibt es bei der Vereinbarung vom 13. Januar 1965.

Die Allgemeine Verfligung des Justizministeriums vom 1. Juni 1965 (SMBI. NRW. 20511) wird auf-
gehoben.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 2/3



MBI. NRW. 2000 S. 892

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/3


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2000-50

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Vereinbarung der Länder zur Vereinfachung und Beschleunigung der Strafvollstreckung und der Vollstreckung anderer freiheitsentziehender Maßnahmen in Straf- und Bußgeldsachen vom 8. Juni 1999 


